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Wien, 30. Juli 2024

Termin: 15. August 2024

Vorher zur Einsicht:
Herrn amtsführenden Stadtrat
der Geschäftsgruppe Finanzen,
Wirtschaft, Arbeit,
Internationales und Wiener
Stadtwerke

Zu dem befristeten Auftrag vom 29. Juli 2024 erstattet die Magistratsabteilung 63 aus Sicht ihres
Zuständigkeitsbereichs folgende Stellungnahme:

Der Gesetzesentwurf sieht die Verarbeitung von Gesundheitsdaten und damit besonders
schützenswerten Daten gemäß Art. 9 Abs. 1 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vor.

Zumindest in den Erläuterungen sollte dargelegt werden, auf welchen Ausnahmetatbestand gemäß
Art. 9 Abs. 2 DSGVO vom allgemeinen Verarbeitungsverbot des Art. 9 Abs. 1 DSGVO sich die im
Entwurf enthaltene gesetzliche Grundlage bezieht.

Je nachdem welcher Ausnahmetatbestand des Art. 9 Abs. 2 DSGVO zur Anwendung kommt, sollten
die spezifischen Voraussetzungen der DSGVO für diesen geprüft und umgesetzt werden.

Der Abteilungsleiter:
Mag. Clemens Pfaffinger Mag. Wolfgang Magesacher, LL.M.
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